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bitte aufbewahren 
 
 
 
 

 
Verband der Instruktoren (VdI) 
 
 

Merkblatt über die Autoinsassen-Versicherung 
 
(gültig ab 01.01.2014, ersetzt alle bisherigen Ausgaben) 
 
Bei Unklarheiten gelten die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für Motorwagen,  
Unfallversicherung der Insassen sowie der Unfall- und Pannenhelfer, Ausgabe 01/2006 
 
 
 
 
 
Sinn und Zweck der Autoinsassen-Versicherung 
 
 

Deckungsumfang 
 
 

Allgemeines 

 
 

Versicherungsleistungen und Prämien  
 
 
 
 
Der VdI bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, nach freiem Ermessen der nachfolgend um-
schriebenen Autoinsassen-Versicherung beizutreten und dadurch von äusserst vorteilhaften Bedin-
gungen zu profitieren. Der Vertrag besteht bei der Zürich, Regionalsitz Bern/Mittelland, Bern,  
und zwar unter der  
 
Police Nr. 5.450.800 
 
(bitte in allen Korrespondenzen erwähnen) 
 
Für alle Rechte und Pflichten gelten nur die Bestimmungen dieses Vertrages. Die Police befindet sich 
in Verwahrung des Verbandes und kann nicht ausgehändigt werden. 
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Sinn und Zweck der Autoinsassenversicherung 
 
 
Die am 01.01.1976 in Kraft getretenen Änderungen des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) und der 
dazugehörenden Verordnungen sehen vor, dass Familienangehörige des Halters für Personen-      
schäden Ansprüche aus der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung geltend machen können. Im wei-
teren kann für Personen aus der Tatsache, dass sie unentgeltlich mitgeführt wurden (Gefälligkeits-
fahrt) die Entschädigung aus der Haftpflichtversicherung nicht mehr gekürzt werden. 
 
Trotz diesen Änderungen ist aber die Insassenversicherung nicht unnütz geworden. Einerseits weil 
die Haftpflichtversicherung nicht umfassend ist und andererseits weil die Insassenversicherung zahl-
reiche Vorteile aufweist, z.B.:  
 
- Versicherung der Insassen bei Unfall- und Pannenhilfe; 
 
- Versicherung fahrzeugfremder Unfall- und Pannenhelfer; 
 
- dem Lenker und allenfalls auch den übrigen Insassen können die Haftpflicht-Ansprüche wegen 

eigenem Verschulden gekürzt werden; 
 
- bei Unfällen durch höhere Gewalt ist der Halter von seiner Schadenersatzpflicht befreit; 
 
- Unfälle bei Hantierungen auf der Fahrstrecke sind gedeckt; 
 
- in der Regel sofortige Verfügbarkeit der versicherten Leistungen ohne Klärung der  Haftpflicht-

Situation; 
 
- Leistungen über die gesetzliche Schadenersatzpflicht hinaus; 
 
- der Nachweis einer wirtschaftlichen Einbusse ist nicht erforderlich; 
 
- für das Taggeld ist kein Nachweis eines Verdienstausfalles notwendig (Hausfrau / Student); 
 
- im Invaliditätsfall wird gemäss Gliederskala entschädigt; 
 
- das Spitaltaggeld dient für zusätzliche Kosten eines Spitalaufenthaltes, wie Telefon, Radio usw.; 
 
- die Heilungskosten-Deckung sieht keinen Verköstigungsabzug vor. 
 
Wenn ein Unfall voll über die Insassenversicherung erledigt werden kann, wird der Bonus der Haft-
pflichtversicherung nicht beeinflusst. Die Bezahlung eines Selbstbehaltes aus der Haftpflichtversiche-
rung entfällt. 
 
Die Diskussion in Bezug auf die Haftpflicht innerhalb der Familie, unter Freunden, Geschäfts- 
leuten, können das gute Einvernehmen trüben. Die Insassenversicherung hilft Diskussionen zu ver-
meiden oder doch wesentlich zu entschärfen. 
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Deckungsumfang 
 
Für Dienstfahrzeuge ist die Versicherung beschränkt auf ausserdienstliche Fahrten und auf Dienst-
fahrten, bei denen erlaubterweise Privatpersonen zu nicht dienstlichen Zwecken mitgeführt werden. 
Massgebend dafür sind die Verordnung des VBS über das militärische Personal (V Mil Pers) vom 
9.12.2003 sowie die Weisungen des Chefs der Armee (CdA) über die persönlichen Dienstfahrzeuge 
des militärischen Personals im VBS vom 1.1.2004. Die Versicherung gilt für alle Insassen des Wa-
gens und kann gewählt werden mit oder ohne Einschluss des Lenkers. 
 
Für die übrigen Fahrzeuge (Wagen von pensionierten Mitgliedern sowie übrige Wagen von Mitglie-
dern) umfasst die Versicherung sämtliche Fahrten und zwar immer mit Einschluss des Lenkers. 
 
 
 
Allgemeines 
 
 
a)  Schadenfälle 
 

Diese sind sofort unter Benützung des Formulares "Schadenanzeige für die Motorfahrzeug-
versicherung" an den Verband der Instruktoren (VdI), Ressort Mutationen und Versiche-
rungen, Kaserne, 9000 St. Gallen zu melden. Bei einem Todesfall ist zudem eine Telefax- 
oder telefonische Meldung an die Zurich, Regionalsitz Bern/Mittelland, Eigerstrasse 2, 3001 
Bern, erforderlich (Telefon Nr. 031 376 30 30; Telefax Nr. 031 376 30 40). 

 
 
 
b) Anfragen 
 
 Alle Anfragen versicherungstechnischer Natur sind an den VdI zu richten. 
 
 
 
c) Anmeldungen zur Versicherung 
 
 Dem Verband neu beitretende Mitglieder bestellen die von ihnen gewünschte Versicherung  
  auf der Rückseite der Beitrittserklärung. Bestehende Mitglieder nehmen mit dem VdI Kon- 
 takt auf. 
 
 
 
1.1.2014 
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Versicherungsleistungen und Prämien 
 
        Versicherungsleistungen pro Person 
 
1. Dienstfahrzeuge Variante A Variante B 
    Fr.  Fr. 
 
 Todesfall  50'000.--  60'000.-- 
 
 Invaliditätsfall (progressiv)  100'000.-- 120'000.-- 
 
 Taggeld ab 1. Tag während 
 730 Tagen innert 5 Jahren      -.--      40.-- 
 
 Spitaltaggeld während 
 730 Tagen innert 5 Jahren     30.--     30.-- 
 
 Heilungskosten    betraglich betraglich 
 während 5 Jahren    unbegrenzt unbegrenzt 
 
 Prämie pro Jahr und Fahrzeug 
 
 ohne Lenker Variante A 1    Fr. 30.-- Variante B 1  Fr. 43.-- 
 mit Lenker Variante A 2    Fr. 45.-- Variante B 2  Fr. 64.-- 
 
 
2. übrige Fahrzeuge  Variante C   Variante D 
        Fr.       Fr. 
 
 Todesfall     30'000.--    50'000.-- 
 
 Invaliditätsfall (progressiv)     60'000.--   100'000.-- 
 
 Taggeld ab 1. Tag während 
 730 Tagen innert 5 Jahren        -.--       15.-- 
 
 Spitaltaggeld während 
 730 Tagen innert 5 Jahren       30.--       30.-- 
 
 Heilungskosten      betraglich   betraglich 
 während 5 Jahren     unbegrenzt   unbegrenzt 
 
 Prämie pro Jahr und Fahrzeug 
 
 mit Lenker     Fr. 72.--     Fr. 96.-- 


